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KREIS TÜBINGEN 
STADT ROTTENBURG AM NECKAR 
KERNSTADT 

Fertigung

BEBAUUNGSPLAN 

 „MARTINSBERG“ – 1. Änderung 
Textteil vom 04.09.2014
Bestand der Planung: Planteil (1 Blatt) und Textteil 

AUSFERTIGUNG
Die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 
(BauGB) wird bestätigt. Der textliche und zeichnerische Inhalt dieser Ausfertigung stimmt mit der 
Satzung überein. 

Rottenburg am Neckar, den 21.01.2015 

Bürgermeister Leiterin des Stadtplanungs-
amtes

Inkrafttreten § 10 Abs. 3 BauGB 24.04.2015 

Rottenburg am Neckar, den 24.04.2015 
Leiterin des Stadtplanungs-
amtes

gez. T. Weigel gez. A. Garthe

gez. A.Garthe
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III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME
§ 9 Abs. 6 BauGB

1. Vogelschutzgebiet

Das Bebauungsplangebiet wird am Ostrand und Süden vom Vogelschutzgebiet „Mitt-
lerer Rammert“ überlagert. Eine Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen
Referat 55 ist erforderlich.

2. Landschaftsschutzgebiet

An das Bebauungsplangebiet grenzt im Osten und Süden das Landschaftsschutzge-
biet „Rammert“.

IV. HINWEISE

1. Archäologische Funde

Sollten bei Erdarbeiten Funde (beispielsweise Scherben, Metallteile, Knochen) und
Befunde (z. B. Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) entdeckt werden, ist die
Archäologische Denkmalpflege beim Regierungspräsidium Tübingen unverzüglich zu
benachrichtigen. Fund und Fundstelle sind bis zur sachgerechten Begutachtung,
mindestens bis zum Ablauf des 4. Werktags nach Anzeige, unverändert im Boden zu
belassen. Die Möglichkeit zur fachgerechten Dokumentation und Fundbergung ist
einzuräumen.

Rottenburg am Neckar, den 04.09.2014 / 18.12.2014, Ergänzung Pkt. III und IV 


































